
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/9/10 Ro 2019/15/0181
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.2020

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §2 Abs2a

Rechtssatz

Im Erkenntnis vom 3. September 2019, Ra 2018/15/0085, hat der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass es sich

bei Er ndungen und gewerblichen Schutzrechten wie Patenten ebenso wie bei Prototypen um unkörperliche

Wirtschaftsgüter handelt. Die zielgerichtet auf die Entwicklung eines neuartigen Produktes gerichtete Tätigkeit stellt

jedoch kein Verwalten von Wirtschaftsgütern dar. Sie zielt auf die Entwicklung eines neuen (materiellen) Produktes ab,

das die gängigen Produkte ersetzen oder eine Ergänzung dazu darstellen soll. Der Schwerpunkt der Tätigkeit eines

Er nders besteht nicht in der Verwaltung von "Kenntnissen und Erfahrungen", sondern im produktiven Einsatz seines

Wissens. Der eigenschöpferisch tätige Er nder verwaltet nicht Wissen, sondern erzeugt neues Wissen. Eine operative

Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ist daher nicht als Verwalten von unkörperlichen Wirtschaftsgütern iSd § 2 Abs.

2a EStG 1988 zu beurteilen (vgl. zu selbstgescha enen Filmrechten auch VwGH 14.5.2020, Ro 2020/13/0003). Nichts

anderes gilt, wenn der Er nder nicht - wie im zur Zl. Ra 2018/15/0085 entschiedenen Fall - alleine tätig wird, sondern

sich anderer Personen - sei es im Wege eines Dienst- oder Werkvertrages - bedient oder Kooperationen mit anderen

Unternehmern eingeht, soweit er auch in diesen Fällen neben dem Forschungsrisiko den entscheidenden Ein uss auf

die Forschungstätigkeit behält und solcherart dazu beiträgt, neues Wissen zu scha en. Der bloße Erwerb von

Forschungsergebnissen (von Nutzungsrechten) zur weiteren Fruchtziehung hingegen, geht über das "Verwalten von

unkörperlichen Wirtschaftsgütern" iSd § 2 Abs. 2a EStG 1988 nicht hinaus.
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